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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Ein Postulat "Voraussetzungen für eine funktionierende Energielenkungsabgabe im
Wohnbereich", von Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) am 11. Juni 2015 im Nationalrat
eingereicht, verlangt vom Bundesrat einen Bericht darüber, wie eine Lenkungsabgabe
insbesondere für den Wohnbereich ausgestaltet sein muss, damit eine Lenkwirkung
erzeugt wird. In seiner Antwort vom 26. August 2015 hielt der Bundesrat fest, dass ihm
die Problematik einer Lenkungsabgabe im Wohnbereich bewusst sei. Er werde diese
Thematik im Bericht zum Postulat Jans (sp, BS) aufnehmen und beantragte deshalb, das
Postulat Carobbio Guscetti abzulehnen. Der Bericht erschien im April 2016. Am 21.
September 2016 wurde das Postulat im Nationalrat mit 131 zu 63 Stimmen (keine
Enthaltung) abgelehnt. 1

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
NIKLAUS BIERI

Während energetische Sanierungen an bestehenden Gebäuden einen Steuerabzug
ermöglichen, haben energetisch begründete Ersatzneubauten steuerlich keine
Abzugsfähigkeit. Eine steuerliche Gleichbehandlung von energetisch begründeten
Ersatzneubauten erreichen, wollte eine Motion von Graffenried (gp, BE), eingereicht im
September 2013. Der Bundesrat wollte aber von Steuerabzügen bei Ersatzneubauten
nichts wissen: Ersatzneubauten würden damit gegenüber neuerstellten Gebäuden klar
bevorzugt, was sich mit Blick auf die Rechtsgleichheit nicht rechtfertigen lasse.
Obschon der Bundesrat die Ablehnung der Motion beantragte, nahm der Nationalrat sie
im September 2015 mit 96 zu 64 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) an. Die kleine Kammer
sprach sich schliesslich im Dezember 2016 gegen das Ansinnen aus und lehnte die
Motion diskussionslos ab. 2

MOTION
DATUM: 14.12.2016
NIKLAUS BIERI

1) AB NR, 2016, S. 1486f.
2) AB NR, 2015, S. 1852 ff.; AB SR, 2016, S. 1187 f.
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